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N I E D E R S C H R I F T  Nr. 10   2021 - 2026 

 

 

 Körperschaft: Stadt Borken (Hessen) 

 

 Gremium: Stadtverordnetenversammlung 

 

 Sitzung am: Dienstag, 19.07.2022 

 

 Sitzungsort: Hotel am Stadtpark/Bürgerhaus Borken (Hessen) 

 

 Sitzungsbeginn: 19:35 Uhr Sitzungsende:   20:05 Uhr 

 

 

 

 Anwesend: 

 

 Stadtverordnetenversammlung: 

FWG SPD CDU 

Ay, Sezer 

Bachmann, Julian 

Kaiser, Norbert 

Landgrebe, Daniela 

Lohr, Kathrin 

Schellenberg, Peter 

Simmen, Horst 

Staffel, Rüdiger 

Volze, Martin 

Wichmann, Hans- Jürgen  

Wiegand, Angelika 

Zaschke, Roger 

Jungermann, Lukas 

Klippert, Henning 

Lehmann, Sonja 

Lohr, Detlef 

Rzaczek, Lena 

Rzaczek, Sascha 

Schletzke, Carsten 

Stirn, Bernhard 

Stüssel, Dario 

Wilhelm, Alexander 

Bauer, Wolfgang 

Döring, Dennis 

Nette, Sascha 

Schmidt, Hendrik 

Winter-Spanknebel, Christina 

 

Mitglied FDP: 

-/- 

 

Die Stadtverordneten Christoph Findling (FWG), Herbert Kraft (FWG), David Mehn (FWG),  

Heiko Möller (FWG), Michael Weber (FWG), Ulrich Röse (SPD), Lena Schönewald (SPD),  

Sascha Krone (SPD), Christine Rieß von Scheurnschloß (CDU) und Felix Okenwa-Elem (Mitglied FDP)  

fehlen entschuldigt. 

 

Magistrat: 
Bürgermeister Marcèl Pritsch 

Erster Stadtrat Holger Raude  

Stadträtin Ute Talic fehlt entschuldigt 

Stadtrat Achim Hilgenberg fehlt entschuldigt 

Stadtrat Thomas Schmitz  

Stadtrat Olaf Hilgenberg  

Stadtrat Jens Hellmuth 

Stadtrat Stefan Wiegand fehlt entschuldigt 

Stadtrat Heinrich Hesse  
 

 

Schriftführer: 

MOR Meyer 
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T a g e s o r d n u n g : 
 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

2. Über- und außerplanmäßige Ausgaben 

 

3. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Borken (Hessen) GmbH für das Wirtschaftsjahr 2022; 

 Kenntnisnahme 

 

4.  Einrichtung einer Integrations-Kommission in der Stadt Borken (Hessen); 

  Beratung und Beschlussfassung 

 

5. Grundstücksverkehr 

 a) Gombeth 

 aa) Stadt Borken (Hessen) ./. Viktor Lytkin 

 vom 15.07.2022, Bauplatz, Am Gerichtsgraben 

 

 b) Pfaffenhausen 

 ba) Stadt Borken (Hessen) ./. Erik Schwobentha 

 vom 23.06.2022, Bauplatz, Zur Lindenallee 

 

 c) Stolzenbach 

 ca) Stadt Borken (Hessen) ./. Petra Riemer 

 vom 28.06.2022, Freifläche, Am Feld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher Simmen eröffnet die 10. Sitzung der Stadtverordneten-

versammlung für die Legislaturperiode 2021 - 2026, begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungs- 

und fristgemäße Einladung für die Stadtverordnetenversammlung fest. 

 

 Der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher stellt weiterhin fest, dass von 37 gewählten 

Abgeordneten 27 Abgeordnete anwesend sind und die Stadtverordnetenversammlung damit 

beschlussfähig ist. 

 

 

 

 

2. Über- und außerplanmäßige Ausgaben 

 

Im Rahmen der Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2022 war es für das Handeln der Verwaltung 

erforderlich, zusätzliche Haushaltsmittel gemäß § 100 HGO als über- bzw. außerplanmäßige Ausgabe 

für die Weiterführung notwendiger und unaufschiebbarer Aufgaben und Beschaffungen im Rahmen der 

Verkehrssicherungspflicht sowie zur Sicherstellung des Dienstbetriebes bereitzustellen, welche nicht 

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind. 

 

Auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 14.07.2022 beschließt die Stadtverordneten-

versammlung einstimmig die mit Wirkung für das Haushaltsjahr 2022 vom Magistrat außerhalb des bis-

her veranschlagten Haushaltsansatzes beschlossenen zusätzlichen Mittelbereitstellungen gemäß  

§ 100 HGO in Höhe von insgesamt 33.723,10 €. 

 

Die mit der Einladung zu dieser Sitzung allen Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung in diesem 

Zusammenhang übersandte Vorlage wird als Anlage der Originalniederschrift beigefügt. 

 

 

 

 

3. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Borken (Hessen) GmbH für das Wirtschaftsjahr 2022; 

Kenntnisnahme 

 

Der Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Borken (Hessen) GmbH wurde in der allen Stadtverordneten 

mit der Einladung zu dieser Sitzung übersandten Form, welche als Anlage der Originalniederschrift bei-

gefügt wird, durch den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken (Hessen) 

GmbH einstimmig beschlossen. 

 

Der Stadtverordnetenversammlung nimmt hiervon Kenntnis. 
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4. Einrichtung einer Integrationskommission in der Stadt Borken (Hessen); 

 Beratung und Beschlussfassung 

 

Gemäß § 84 HGO haben Kommunen mit mehr als 1.000 gemeldeten ausländischen Einwohnern das 

Wahlrecht einen Ausländerbeirat oder eine Integrationskommission einzurichten. Der Magistrat der 

Stadt Borken (Hessen) hatte sich in seiner Sitzung am 09.07.2020 für die Einrichtung eines Ausländer-

beirats ausgesprochen und die Hauptsatzung entsprechend geändert.  

 

Insgesamt leben in der Stadt Borken (Hessen) etwa 1.400 gemeldete ausländische Einwohner. Da anläss-

lich der Kommunalwahlen am 14.03.2021 keine Wahlvorschläge für einen Ausländerbeirat eingereicht 

wurden, ist die Stadt Borken (Hessen) verpflichtet gemäß § 89 HGO eine Integrationskommission zu bil-

den. Hierzu wurde bereits im Magistrat mehrmals berichtet. 

 

Die Integrationskommission ist eine zur dauernden Verwaltung und Beaufsichtigung eines einzelnen 

Geschäftsbereichs eingesetzte Kommission im Sinne des § 72 HGO. Sie besteht mindestens zur Hälfte 

aus sachkundigen Einwohnern, die von der Stadtverordnetenversammlung gewählt werden.  

Die Hälfte der Gewählten soll weiblichen Geschlechts sein. 

 

Wählbar als Mitglied des Ausländerbeirats/der Integrationskommission sind die wahlberechtigten ausländi-

schen Einwohner, die am Wahltag das achtzehnte Lebensjahr vollendet und seit mindestens drei Monaten 

in der Gemeinde ihren Wohnsitz haben. Abs. 2 Satz 2 gilt für die Wählbarkeit entsprechend (§ 89 HGO). 

 

Wählbar als Mitglied des Ausländerbeirats/der Integrationskommission sind unter den Voraussetzungen 

des Abs. 3 auch Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, wenn sie diese Rechtsstel-

lung als ausländische Einwohner im Inland erworben haben oder die zugleich eine ausländische Staats-

angehörigkeit besitzen. 

 

Den Vorsitz der Integrationskommission führt der Bürgermeister gemeinsam mit einem von der Perso-

nengruppe der sachkundigen Einwohner gewählten Co-Vorsitzenden. Die Integrationskommission tritt 

mindestens viermal im Jahr zusammen und berichtet dem Magistrat und der Stadtverordnetenversamm-

lung einmal im Jahr über den Stand der Integration der ausländischen Einwohner. 

 

Folgende Personen haben sich für die Integrationskommission der Stadt Borken (Hessen) beworben: 

 

 Frau Haifa Eibo, Marktstraße 17 (w) 

 Frau Fatma Sheik-Ali, Molkenpfad 20 (w) 

 Frau Sabiha Alkus, Dorfbrunnenweg 8 (w) 

 Herr Kemal Akkoyun, Krausgasse 27 (m) 

 Herr Bedirhan Yalniz, Habichtswaldstraße 4 (m) 

 Frau Alaa Alaa Eddin, Wagnerstraße 2 (w) 

 Herr Cemal Akkoyun, Steinkreuzweg 7 (m) 

 

Als Vertreter der Fraktionen wurden benannt: 

 

FWG-Fraktion:  Angelika Wiegand (Vertreterin: Jessica Kanold)  

SPD-Fraktion: Ute Talic (Vertreterin: Sonja Lehmann) 

CDU-Faktion:  Dennis Döring (Vertreter: Thomas Schmitz) 

FDP-Fraktion:  -/- 

 

Auf Empfehlung des Magistrats vom 23.06.2022 und des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport 

vom 06.07.2022 beschließt die Stadtverordnetenversammlung einstimmig, die vorgenannten Personen 

in die Integrationskommission zu wählen. 

 

Die mit der Einladung zu dieser Sitzung allen Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung in diesem 

Zusammenhang übersandte Vorlage wird als Anlage der Originalniederschrift beigefügt. 
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5. Grundstücksverkehr 

a) Gombeth 

aa) Stadt Borken (Hessen) ./. Viktor Lytkin 

vom 15.07.2022, Bauplatz, Am Gerichtsgraben 

 

b) Pfaffenhausen 

ba) Stadt Borken (Hessen) ./. Erik Schwobentha 

vom 23.06.2022, Bauplatz, Zur Lindenallee 

 

c) Stolzenbach 

ca) Stadt Borken (Hessen) ./. Petra Riemer 

vom 28.06.2022, Freifläche, Am Feld 

 
Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt einstimmig die unter a) aa) bis c) ca) aufgeführten Grund-

stücksverträge.  

 

 

 
gez.:       gez.: 

Horst Simmen      Jürgen Meyer 

Stellv. Stadtverordnetenvorsteher   Schriftführer 

 

 
Anlagen: 

2-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


